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Aarau, 7. Mai 2025 

Medienmitteilung  

 

Für einfache und schlanke Prozesse  

Verwaltungsabläufe im Bauwesen müssen effizienter werden 
FDP unterstützt Vereinfachungen im Baugesetz und lehnt neue Vorschriften ab 

 
Baugenehmigungsverfahren sind wichtige Verwaltungsakte in einem Rechtsstaat. Sie sollen jedoch 

möglichst effizient und schlank abgewickelt werden können. Die FDP Aargau begrüsst die Optimie-

rungsabsichten in der Revision des Baugesetzes, etwa die Einführung eines digitalen Dienstes. Auch 

Erleichterungen im Bewilligungsverfahren, etwa bei der Erstellung von Luft/Wasser-Wärmepumpen 

oder die Kompetenz für Gemeinderäte, geringfügige Anpassungen im Bereich Strassenbau ab-

schliessend bewilligen zu dürfen, sind wichtig und richtig.  

Hingegen lehnt die FDP neue Vorschriften entschieden ab. So ist der vom Regierungsrat vorgeschlagene 

Paragraf zur Regelung der Mindestanforderungen an WC-Anlagen klar überflüssig, zumal es durch Bundes-

recht ohnehin teilweise schon geregelt ist und für den Gastrobereich eine Richtlinie der Gesellschaft der Le-

bensmittelinspektorinnen und Lebensmittelinspektoren (GSLI) existiert. Die FDP spricht sich auch gegen eine 

Verlängerung der Geltungsdauer von Bau- und Abbaubewilligungen aus, die freisinnige Fraktion hat dies 

auch im Grossen Rat bei früheren Geschäften so vertreten. Wer eine Bewilligung hat, soll den Bau bzw. Ab-

bau innert der geltenden Frist realisieren, andernfalls wird mutwilliger Bauverzögerung und Investitionsblo-

ckaden Vorschub geleistet. 

 

Adrian Meier, Grossrat, Ressortleiter Bau: 

«Die FDP Aargau begrüsst die Bestrebungen, das kantonale Baugesetz zu modernisieren. Die geplanten 

Vereinfachungen wie etwa klar definierte Abstandsregelungen oder die Einführung von komplett digitalisier-

ten Prozessen sind der richtige Weg. Auf der anderen Seite lehnen wir neue Vorschriften wie den völlig über-

flüssigen ‘WC-Paragrafen’ oder die Verlängerung der Gültigkeit von Baubewilligungen klar ab. Verfahren 

sollen schlanker und kürzer werden, nicht aufgeblasener und langwieriger.» 

 

→ Anhörungsantwort der FDP Aargau zur Änderung des Baugesetzes 

 

 

 

 
Weitere Auskünfte:  

Adrian Meier, Grossrat, Ressortleiter Bau, Tel. 078 605 61 51 

Sabina Freiermuth, Grossrätin, Parteipräsidentin, Tel. 079 333 51 78 
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